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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 110 S
07. 03. 00

Mitteilung des Senats vom 7. März 2000

Haushaltsgesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für die Haus-
haltsjahre 2000 und 2001

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft mit der Bitte um Beschlussfassung bzw. Kenntnisnahme

• die Entwürfe der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für die Haus-
haltsjahre 2000 und 2001 einschließlich Begründungen,

• die Entwürfe der Haushaltspläne und der Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2000 und 2001,

• die Entwürfe der Produktgruppenhaushalte für die Haushaltsjahre 2000 und 2001,

• die Entwürfe der produktgruppenorientierten Stellenpläne (werden nachgereicht),

• Haushaltsporträt 2000/2001.

Zu den genannten Unterlagen werden folgende Bemerkungen gemacht:

Verfahren

Die vorgelegten Haushaltsentwürfe basieren auf den Eckwertbeschlüssen des Senats vom 5. Oktober
1999. Die Fachdeputationen haben nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die Deputationen an der Aufstel-
lung der Entwürfe für ihren Zuständigkeitsbereich mitgewirkt. Den Eckwertvorgaben des Senats und
der Umsetzung durch die Fachressorts in Verbindung mit den Fachdeputationen lagen die über die
Sanierungsauflagen vorgegebenen knappen finanziellen Spielräume zugrunde. Die Bremische Bürger-
schaft hat hierzu am 21. Dezember 1999 das Gesetz zur Sicherstellung der Sanierung beschlossen, das
die Handlungsmöglichkeiten/-notwendigkeiten für den Zeitraum bis zum Auslaufen der derzeit gezahl-
ten Sanierungshilfen beschreibt bzw. festlegt. Die vorgelegten Haushaltsentwürfe entsprechen den Kri-
terien dieses Gesetzes.

Verbliebene Probleme

Nach der Entscheidung des Senats über die Eckwerte für die Haushaltsjahre 2000 und 2001 sind folgen-
de Probleme verblieben bzw. haben sich folgende Probleme zusätzlich ergeben:

a) Entscheidung über die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr bzw. die Anhebung des Hebe-
satzes der Grundsteuer B,

b) Auflösung der Minderausgabe Kultur,

c) Personalentwicklungskonzepte für die Bereiche

– Polizei,

– Justizvollzug,

– Kindertagesheime,

d) Mittelbereitstellung für den Ökofonds in der Investitionsplanung des WAP,

e) Konsequenzen aus den Ergebnissen des Vermittlungsausschusses vom 15. Dezember 1999 zu den
zustimmungsbedürftigen Gesetzentwürfen des Bundes.

Zu a) Der Senat wird rechtzeitig zu den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses einen Vor-
schlag vorlegen. Die vorgelegten Haushaltsentwürfe enthalten wegen der noch ausstehenden
Entscheidung im Einzelplan „Bauwesen“ globale Mehreinnahmen in Höhe von 14 Mio. DM p. a.
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Zu b) Der Senat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 1. Februar 2000 mit einem konzeptionellen Arbeits-
plan des Senators für Inneres, Kultur und Sport zur Erstellung eines Kulturentwicklungskonzeptes
befasst, das die Einhaltung der im Rahmen der Haushaltssanierung auch im Kulturhaushalt erfor-
derlichen Ausgabereduzierungen ermöglicht. Der Senat hat hierzu folgenden Beschluss gefasst:

„Der Senat bittet den Senator für Inneres, Kultur und Sport, bis zum 1. April 2000 die Prüfaufträge
in Abstimmung mit der Deputation für Kultur zu präzisieren und zu vervollständigen und über die
bis dahin vorliegenden Ergebnisse der Prüfungen zu berichten, um rechtzeitig zu den Beratungen
des Haushalts- und Finanzausschusses eine Konkretisierung der Einsparungen für den Doppelhaus-
halt 2000/2001, der Ziele einer neuen Kulturförderung und der erforderlichen Investitionen in
rentable Strukturen kultureller Einrichtungen, die ihren konsumtiven Bedarf mittelfristig reduzie-
ren, dem Senat im April 2000 vorzulegen. Der Senat wird aufgrund des vorgelegten Konzeptes
entscheiden, ob, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum ein Sonderfonds eingerichtet werden
kann.“

Die vorgelegten Haushaltsentwürfe 2000/2001 enthalten aus diesem Grunde Minderausgaben in
Höhe von 9,4 Mio. DM bzw. 11,2 Mio. DM, die nach Vorliegen des genannten Konzeptes aufzulö-
sen sind.

Zu c) Der Senat wird ebenfalls bis zu den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses Personal-
entwicklungskonzepte für die drei genannten Bereiche beschließen, deren Ergebnisse in die Be-
ratungen einbezogen werden können. Bis dahin hat der Senat in den Budgets der Polizei, des
Justizvollzuges und der Kindertagesheime die Beträge gesperrt, die der Differenz zwischen Bud-
gets mit und ohne PEP-Einsparungen entsprechen.

Zu d) Der Senat hat die Staatsräte-Lenkungsgruppe „WAP 2000-2010“ gebeten, die Investitionspla-
nung des WAP auch für die Haushaltsjahre 2000/2001 zu überarbeiten, die gegenwärtig noch
nicht die bestehenden Senatsbeschlüsse insbesondere zur Mittelbereitstellung für den Ökologie-
fonds berücksichtigt. Das Ergebnis wird zu den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschus-
ses berichtet werden.

Zu e) Bundesrat und Bundestag haben am 15. Dezember 1999 im Vermittlungsausschuss hinsichtlich
des Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze (= zustimmungspflichtiger
Teil des Sparpakets der Bundesregierung), dem Familienförderungsgesetz und dem Steuer-
bereinigungsgesetz 1999 eine Einigung erzielt. Die beschlossenen Änderungen werden die bre-
mischen Haushalte unmittelbar oder mittelbar wie folgt belasten (sämtliche Angaben in Mio. DM):

1. steuerlicher Bereich 2000 2001 2002 2003

Familienförderungsgesetz ./. 24 ./. 27 ./. 26 ./. 26

Steuerbereinigungsgesetz 1999 ./. 20 ./. 29 ./. 25 ./. 18

Eigenheimzulage + 1,5 + 4,4 + 6,5 + 8,7

Mindereinnahmen insgesamt ./. 42,5 ./. 51,6 ./. 44,5 ./. 35,3

2. nichtsteuerlicher Bereich

Unterhaltsvorschussgesetz ./. 2,2 ./. 2,2 ./. 2,2 ./. 2,2

Regelsätze Sozialhilfe + 2,6 + 6,8 + 4,2 0

Wegfall orig. Arbeitslosenhilfe ./. 6,0 ./. 8,0 ./. 8,0 ./. 8,0

Wohngeldstrukturnovelle 0 ./. 10,0 ./. 12,6 ./. 11,5

Änderung d. Wohngeldgesetzes ./. 3,0 ./. 3,0 ./. 3,0 ./. 3,0

Verschlechterungen insgesamt ./. 8,6 ./. 16,4 ./. 21,6 ./. 24,7

Der Senat hat die Veränderungen im steuerlichen Bereich bereits in seine Haushaltsentwürfe aufge-
nommen. Gegenüber den Zahlen des am 5. Oktober 1999 beratenen Finanzrahmens wurden die aus der
November-Steuerschätzung resultierenden - leicht erhöhten - Steuermehreinnahmen ebenfalls berück-
sichtigt.

Die dargestellten Veränderungen im nichtsteuerlichen Bereich sind bislang nur aus den zentralen Anga-
ben des Bundes nach dem üblichen Anteilsschlüssel abgeleitet worden. Aus diesem Grunde hat der
Senat die jeweils zuständigen Ressorts gebeten, bis zum 31. März 2000 zu prüfen, ob die Veränderungen
in Bezug zu den Anschlägen der Haushaltsentwürfe zutreffend sind. Über dies Ergebnis wird ebenfalls
zu den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses berichtet werden. Des weiteren hat der Senat
die zuständigen Ressorts gebeten, den mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes verbundenen Ver-
waltungsaufwand ebenfalls bis zu diesem Termin zu überprüfen. Zur Vorsorge hat der Senat in die
Haushaltsanschläge 2000 einen Risikobetrag von insgesamt 27 Mio. DM für Verschlechterungen im
Landes- bzw. im Stadthaushalt aufgenommen, der entsprechend den Ergebnissen aufzulösen ist.
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Einhaltung der Kreditaufnahme-Grenze nach Art. 115 GG / Art. 131 a LV / § 18 LHO

Nach Art. 115 des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 131 a der Landesverfassung und § 18 LHO
Abs. 1 LHO darf die (Netto-)Kreditaufnahme die Summe der Investitionsausgaben nicht überschreiten.
Diese Vorschriften zielen auf die Verhinderung eines strukturellen Defizites ab. D. h., laufende Ausga-
ben müssen auf jeden Fall durch laufende Einnahmen gedeckt werden.

Für  das  Jahr  2000  beträgt  das  Finanzierungsdefizit  (Netto-Neuverschuldung  -  ohne  Sanierungs-
zahlung -) für das Land und die Stadtgemeinde zusammengefasst 1.815,4 Mio DM. Diesem Betrag ste-
hen veranschlagte Nettoinvestitionen von 1.048,5 Mio. DM gegenüber. Damit wird die gesetzliche Kre-
dit-Obergrenze überschritten. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Überschreitung der Kredit-
begrenzung (Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes) liegen nicht vor, aufgrund der extre-
men Haushaltsnotlage ist Bremen allerdings nicht in der Lage, dieser gesetzlichen Verpflichtung nach-
zukommen. Diese Haushaltsnotlage ist vom Bundesverfassungsgericht durch Urteil bestätigt worden.
Durch die Weitergewährung der Sanierungszahlungen ab 1999 ist die Obergrenze rechnerisch zwar
unterschritten, allerdings ist eine solche Rechnung nach der Sanierungsvereinbarung nicht zulässig,
weil Sanierungszahlungen unmittelbar zur Schuldentilgung zu verwenden sind.

Produktgruppenhaushalte

Erstmalig werden für die Haushaltsjahre 2000/2001 neben den üblichen kameralen Haushalten für das
Land und die Stadtgemeinde Bremen Produktgruppenhaushalte vorgelegt.

Die bisherigen kameralen Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bilden in der Organi-
sation von Einzelplänen und Kapiteln etwa 14.000 einzelne Haushaltstitel ab, die in betriebswirtschaftli-
chem Sinne Kostenarten darstellen.

Die Kapitel im kameralen Haushalt stellen in der Regel das Budget der einzelnen Behörden dar, so dass
im Prinzip jeder Behörde ein Budget zugeordnet werden kann. Allerdings sind die Aufgabenstellungen
der einzelnen Behörden in Qualität und Quantität häufig so vielfältig und unterschiedlich, dass eine Be-
urteilung einzelner (Verwaltungs-)Leistungen im Verhältnis zu ihren Ausgaben (nicht Kosten) und dem
eingesetzen Personal bisher praktisch kaum möglich war.

Der neue, für das Land und die Stadtgemeinde zusammengefasste Produktgruppenhaushalt, stellt ne-
ben den nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz und der LHO obligatorisch vorzulegenden kameralen
Haushalten ein fakultatives Angebot für eine leistungsorientierte Budget- und Personalausstattung durch
das Parlament dar. Er soll ferner Zielvorgabe für ein unterjähriges Controlling von Budgeteinhaltung,
Personalmanagement und Leistungserreichung (Finanz-, Personal- und Leistungsziele) durch die Bür-
gerschaft bzw. ihre Ausschüsse und Fachdeputationen und den Senat sein.

Der Produktgruppenhaushalt orientiert sich in erster Linie an der ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung
und deren Budget- und Personalausstattung und differenziert erst in zweiter Linie in eine Finanzierung
durch das Land, die Stadtgemeinde bzw. das Land und die Stadtgemeinde.

Gleichwohl entspricht der Produktgruppenhaushalt in vollem Umfange dem Volumen des kameralen
Haushaltes und den vorgegebenen Finanzierungszuständigkeiten des Landes, der Stadtgemeinde oder
des Landes und der Stadtgemeinde (bei gemeinsamer Finanzierung).

Mit der Personalstruktur wird neben der Personalbedarfs- und Personalausgabenplanung ein weiteres
Handlungsfeld des modernen Personalmanagements in die Darstellung und Steuerung sowie in die
Personalveranwortung einbezogen.

Der Produktgruppenhaushalt stellt den Ausgleich für den zunehmend auf die einzelnen Dienststellen
übertragenen Flexibilisierungsrechte (insbesondere weitgehende Deckungsfähigkeiten, Rücklagen-
bildung, generelle Übertragbarkeit aller konsumtiven Sachausgaben, Befugnis für begrenzte Nach-
bewilligungen über Kapitelgrenzen hinweg, Anreizprinzip zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen) dar
und räumt der Bürgerschaft bzw. ihren Ausschüssen und Deputationen neue Steuerungsmöglichkeiten
bei der Budgetaufstellung, dem Personalmanagement und beim unterjährigen Controlling ein.

Die Fach-, Personal- und die Ressourcenverantwortung liegen heute in der Regel in der bisherigen Haus-
halts- und Organisationsstruktur nicht in einer Hand.

Im Produktgruppenhaushalt wird die Fach-, Personal-und Ressourcenverantwortung bei namentlich
benannten Personen zusammengefasst, die im Rahmen des Controllings auch für die Zielerreichung
verantwortlich sein sollen. Entsprechende Regelungen sind in den Entwürfen der Haushaltsgesetze vor-
gesehen.

Der verbindliche Produktgruppenhaushalt gliedert sich wie folgt:

•  27 Produktpläne (bisherige Teilbudgets),

•  69 Produktbereiche,

• 248 Produktgruppen.
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Die Produktgruppen - als kleinste Einheit - sollen sich im Grundsatz weniger an den Behördenstrukturen
orientieren, sondern sind aufgabenorientiert gebildet worden. Gleichwohl bestand/besteht das Problem,
dass vorhandene Strukturen und Verantwortlichkeiten nicht von heute auf morgen verändert werden
können. Insoweit stellt die vorgelegte Produktgruppenstruktur einen ersten Schritt dar.

Gleiches gilt für die Abbildung der Leistungsseite, für die auf den Ebenen der Produktgruppe und Pro-
duktbereiche umfassend erste Leistungs- und Vergleichskennzahlen vorgelegt werden. Diese werden
im Rahmen der mittelfristigen Finanz-, Personal- und Aufgabenplanung sowie im Controlling auf ihre
Aussagekraft und Steuerungsrelevanz überprüft und weiterentwickelt werden müssen.

Wie bei den Haushalten wird in gleicher Struktur auch bei den Stellenplänen eine - für das Land und die
Stadtgemeinde Bremen zusammengefasste - Produktgruppenversion vorgelegt. Da die notwendigen
Umschlüsselungen der Stellen - in Abhängigkeit von der endültigen Produktgruppenstruktur, der neuen
Zuordnung von Beschäftigungszielzahlen und Personalausgaben (Personalbudgets) sowie von den Stel-
lenplänen - erst jetzt beginnen konnten, stehen letzte Differenzierungen und Korrekturen noch aus. Der
Senat wird die endgültige Fassung rechtzeitig zu den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschus-
ses nachreichen.

Entwürfe der Haushaltsgesetze 2000 und 2001

Die Entwürfe der Haushaltsgesetze orientieren sich weitgehend am Haushaltsgesetz 1999. Im Rahmen
der Einführung des Produktgruppenhaushaltes ist allerdings auf zwei Besonderheiten hinzuweisen:

1. Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung
ist die bisher in § 9 der Landeshaushaltsordnung geregelte Zuständigkeit bzw. Verantwortung des
Beauftragten für den Haushalt auf den Produktgruppenverantwortlichen delegiert worden.

2. Die Neuorientierung im Produktgruppenhaushalt erfordert eine entsprechende Regelung der bis-
her auf Kapitel bezogenen Deckungsfähigkeiten. Nach den vorgelegten Gesetzentwürfen bezieht
sich die allgemeine gesetzliche Deckungsfähigkeit ausschließlich auf Produktgruppen. D. h., dass
in Einzelfällen die Deckungsfähigkeit gegenüber bisherigen Deckungsfähigkeiten eingeschränkt
(unterhalb der Kapitelebene) oder erweitert (kapitelübergreifend) sein kann.

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Haushaltspläne lagen die Wirtschaftpläne der nachfolgenden Ei-
genbetriebe noch nicht vor:

– Bremer Baubetrieb,

– Informations- und Datentechnik Bremen,

– Musikschule Bremen,

– Stadtbibliothek Bremen,

– Volkshochschule Bremen.

Der Senat wird die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vor den Sitzungen des Haushalts- und Finanz-
ausschusses nachreichen.

Übersicht der Kapital- und Zwischenfinanzierungen

Die Darstellung der beschlossenen Kapitaldienst- und Zwischenfinanzierungen wird ebenfalls bis zu
den Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses nachgereicht.
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Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
für das Haushaltsjahr 2000

Der Senat verkündet das nachstehende von der
Stadtbürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2000
wird in Einnahme und Ausgabe auf 3 713 609 260
Deutsche Mark, die Verpflichtungsermächtigungen
werden auf 1 129 720 000 Deutsche Mark festge-
stellt. Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als An-
lage beigefügt.

(2) Die im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2000
ausgewiesenen Stellen werden auf

6 500,64 Planstellen,

2 943,98 Stellen für Angestellte und

1 270,90 Stellen für Arbeiter

festgestellt, darunter

0,00 Planstellen und

0,00 Stellen für Angestellte

als Leerstellen.

Daneben werden

463,33 Planstellen,

167,85 Stellen für Angestellte und

 77,95 Stellen für Arbeiter

als refinanzierte Stellen ausgewiesen.

§ 2

Produktgruppenhaushalt

(1) Neben dem nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Haushaltsgrundsätzegesetzes und der Lan-
deshaushaltsordnung aufgestellten Haushalt ist im
Sinne von § 7 a der Landeshaushaltsordnung ein
leistungsbezogener Haushalt für das Land und die
Stadtgemeinde Bremen aufgestellt worden. Dieser
Haushalt ordnet den aufgabenbezogenen Budgets
verbindliche Finanz-, Personal- und Leistungszie-
le in Art und Umfang zu (Produktgruppenhaushalt).

(2) Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in
Produktpläne, Produktbereiche und Produktgrup-
pen.

(3) Für den Vollzug des Produktgruppenhaushalts
gelten die Ermächtigungen dieses Gesetzes aus-
schließlich für die Einnahmen und Ausgaben im
Haushalt der Stadtgemeinde.

§ 3

Verantwortlichkeiten

Die Fach-, Personal- und Finanzverantwortung
einschließlich der Verantwortung im Sinne von § 9

der Landeshaushaltsordnung für die Erledigung der
Aufgaben der bremischen Verwaltung werden zu-
sammengeführt. Für die Verantwortungsebenen
Produktplan, Produktbereich und Produktgruppe
sind die verantwortlichen Personen dem Senator
für Finanzen zu benennen.

§ 4

Deckungsfähigkeiten

(1) Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit der
Mittel in § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden für das Haushaltsjahr 2000 aufgehoben.

(2) Auf der Grundlage von § 20 Abs. 2 der Lan-
deshaushaltsordnung sind innerhalb einer Produkt-
gruppe gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Haupt-
gruppe 4,

2. die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und
die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988,

3. die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 und
die investiven Ausgaben der Gruppe 988.

(3) Ausgenommen von der gegenseitigen Deck-
ungsfähigkeit nach Absatz 2 sind die Ausgaben des
Investitionssonderprogramms und des Stadtrepa-
raturfonds sowie diejenigen Ausgaben, für die
durch Haushaltsvermerk eine andere Regelung ge-
troffen worden ist.

(4) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit
für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 gilt nur für
nach § 36 in Verbindung mit § 54 der Landeshaus-
haltsordnung freigegebene Maßnahmen, bei de-
nen der Kostenrahmen nicht überschritten wird.
Gleiches gilt sinngemäß für Zuschüsse zu Baumaß-
nahmen, die über die Hauptgruppe 8 oder die
Gruppe 988 abgewickelt werden.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
weitere Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 5

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen,
Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Personen, die für eine Produktgruppe ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei
den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven
Ausgaben der Gruppe 988 zu Lasten von Aus-
gaben der Hauptgruppen 5 und 6 und der kon-
sumtiven Ausgaben der Gruppe 988 nachzu-
bewilligen (einseitige Deckungsfähigkeit),

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nach-
bewilligungen bis zur Höhe von 200 000 Deut-
sche Mark im Einzelfall vorzunehmen; ausge-
nommen hiervon sind Nachbewilligungen zu-
gunsten nicht übertragbarer Ausgaben der
Gruppen 422, 425 und 426.
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(2) Die Personen, die für einen Produktbereich
verantwortlich sind, werden ermächtigt Nachbewil-
ligungen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur
Höhe von 200 000 Deutsche Mark im Einzelfall vor-
zunehmen; ausgenommen hiervon sind Nachbewil-
ligungen zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben
der Gruppen 422, 425 und 426.

(3) Die Personen, die für einen Produktplan ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilli-
gungen innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe
von 200 000 Deutsche Mark im Einzelfall vorzu-
nehmen; ausgenommen hiervon sind Nachbewilli-
gungen zugunsten nichtübertragbarer Ausgaben
der Gruppen 422, 425 und 426.

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigung der Ab-
sätze 1 bis 3 längerfristige Verpflichtungen, die über
die Ermächtigungen nach § 38 der Landeshaus-
haltsordnung hinausgehen, eingegangen werden
sollen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 2, Ab-
satz 2 und Absatz 3 gelten auch für produkt-
gruppeninterne, produktgruppenübergreifende so-
wie produktbereichsübergreifende Nachbewilli-
gungen mit Deckung aus bereits erzielten Mehr-
einnahmen, soweit diese Mehreinnahmen nicht
zum Ausgleich von Mindereinnahmen an anderer
Stelle des Produktplans dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen
von nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den
Gruppen 422, 425 und 426 gelten die Regelungen
der Absätze 2 und 3. Für Nachbewilligungen aus
anderen Gruppen der Hauptgruppe 4 oder aus den
Hauptgruppen 5 bis 8 und der Ausgaben der Grup-
pe 988 zugunsten nichtübertragbarer Ausgaben der
Gruppen 422, 425 und 426 ist, soweit die Maßnah-
men ein Gesamtvolumen von 200 000 Deutsche
Mark überschreiten, die Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses erforderlich. Bei
Maßnahmen im Gesamtvolumen bis zu 200 000
Deutsche Mark ist die Zustimmung des Senators
für Finanzen ausreichend.

(7) Die für die jeweiligen Produktbereiche Ver-
antwortlichen werden ermächtigt, Sperren nach
§ 36 der Landeshaushaltsordnung für solche Bau-
maßnahmen aufzuheben, deren Gesamtkosten
1 000 000 Deutsche Mark nicht überschreiten.

(8) Die für die jeweiligen Produktbereiche Ver-
antwortlichen werden ermächtigt, veranschlagte
Verpflichtungsermächtigungen für in sich abge-
schlossene Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag
von bis zu 1 000 000 Deutsche Mark zu erteilen,
sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächst-
jährigen Haushaltes oder in der geltenden Finanz-
planung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis
3 und Absatz 6 Satz 1 gelten nur, soweit durch
Nachbewilligung die Leistungsziele nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben
durch die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unbe-
rührt.

(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
die nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Ver-
fahrensregelungen zu treffen.

§ 6

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen
für den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Haupt-
gruppen 5 und 6 und der Gruppe 988) und für den
Bereich der investiven Ausgaben (Hauptgruppen
7 und 8 und der Gruppe 988) für den Gesamt-
haushalt jeweils 95 vom Hundert der Anschläge
zur Verfügung. Der Senat wird ermächtigt, in die-
sem Rahmen die Anteilsätze der Produktbereiche
auf der Grundlage von Verpflichtungsgraden fest-
zulegen. Insoweit werden die Eingriffsrechte des
Senats nach § 41 der Landeshaushaltsordnung ein-
geschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres,
bis spätestens 15. Oktober, allgemeine Haushalts-
verschlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungs-
maßnahmen nach § 41 der Landeshaushaltsord-
nung erforderlich machen, sind diese aus den im
Gesamthaushalt verbleibenden 5 vom Hundert zu
finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach
Absatz 1 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und
Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden
Anpassungen der im Produktgruppenhaushalt ver-
einbarten Personal- und Leistungsziele zu unter-
richten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
das nähere Verfahren zu regeln.

§ 7

Übertragbarkeiten

(1) Nach § 19 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6
und die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988
für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit gilt
nicht, sofern sie durch Haushaltsvermerk ausge-
schlossen ist. Eine Übertragung erfolgt nicht, so-
fern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehraus-
gaben, von Mindereinnahmen oder zur Erwirt-
schaftung von veranschlagten Minderausgaben
herangezogen werden müssen.

(2) Die Mittel des Investitionssonderprogramms
sind nicht übertragbar. Etwaige am Jahresende be-
stehende Verpflichtungen sind aus Mitteln des
nächstjährigen Investitionssonderprogramms abzu-
decken.

§ 8

Rücklagenbildung

(1) Die am Ende des Haushaltsjahres nicht ver-
brauchten nicht übertragbaren Personalausgaben
sowie erzielte allgemeine Mehreinnahmen einer
Produktgruppe, die nicht zum Ausgleich etwaiger
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Mindereinnahmen, Mehrausgaben oder zur Erwirt-
schaftung von veranschlagten Minderausgaben in-
nerhalb des Produktplanes heranzuziehen sind,
dürfen einer Rücklage innerhalb eines Produktpla-
nes zugeführt werden. Die Feststellung der Höhe
der in Frage kommenden Rücklagenzuführung be-
darf nach Abstimmung mit dem Senator für Finan-
zen der Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, über die in Absatz 1 enthaltenen Rege-
lungen hinaus weitergehenden Rücklagenbildun-
gen zuzustimmen.

(3) Soweit für einzelne Produktpläne Rücklagen
gebildet worden sind, dürfen diese entsprechend
den Regelungen des § 5 Abs. 3 für Zwecke des je-
weiligen Produktplanes genutzt werden. Die Ver-
wendung dieser Mittel für die Einstellung unbefri-
steten Personals ist nicht zulässig.

(4) Minderausgaben bei den Gruppen 422, 425
und 426, die aus Teilzeitbeschäftigungen nach
§ 71 b des Bremischen Beamtengesetzes oder nach
dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit-
arbeit vom 5. Mai 1998 resultieren, können unab-
hängig von den Einschränkungen nach Absatz 1
und 2 zum Ausgleich von Folgeeffekten der Alters-
teilzeit in Form des Blockmodells einer zweckge-
bundenen Rücklage im Produktplan zugeführt und
in der Freistellungsphase des Blockmodells für die
Einstellung unbefristeten Personals genutzt wer-
den. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
weitere Verfahren zu regeln.

§ 9

Sonderhaushalte

Die Mittel des Bauaumtes Bremen-Nord werden
unter den Voraussetzungen dieses Gesetzes netto
ausgewiesen. Der Haushalt des Bauamtes Bremen-
Nord (Kapitel 5505) ist als Erläuterung zur Netto-
veranschlagung Bestandteil des Haushaltsplans.
Für diese Einrichtung werden Rücklagen im Son-
derhaushalt gebildet.

§ 10

Unterjähriges Controlling/Berichtswesen

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf
der Grundlage des Produktgruppenhaushalts Ent-
wicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit
diese von finanzieller, personalwirtschaftlicher oder
leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Abwei-
chungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen
einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des
Budgetrahmens, der Personalziele und der Lei-
stungsziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und
Finanzausschuss auf den Ebenen der Produktbe-
reiche und Produktpläne sowie für die Betriebe, Be-
teiligungen und Zuwendungsempfänger periodisch
Berichte vorzulegen. Der Haushalts- und Finanz-
ausschuss wird ermächtigt, Form, Inhalt und Peri-
odizität des Berichtswesens festzulegen.

(3) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben
durch die Regelungen der Absätze 1 und 2 unbe-
rührt.

§ 11

Sonstige Ermächtigungen
des Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, wesentliche Änderungen der im Produkt-
gruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu be-
schließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird dar-
über hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rah-
men von Deckungsmöglichkeiten im laufen-
den Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermäch-
tigungen andere (über- oder außerplanmäßi-
ge) Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzu-
lassen, in denen ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Einnahmen und Ausgaben be-
steht,

4. die im Stellenplan enthaltenen Wegfall- und
Umwandlungsvermerke zu streichen oder neue
Wegfall- und Umwandlungsvermerke anzu-
bringen,

5. die erforderlichen Stellenplanänderungen vor-
zunehmen, die sich ergeben aus

a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf
dem Gebiete des Personalrechts, die für
die Freie Hansestadt Bremen verbindlich
sind,

b) etwaigen Änderungen des bremischen
Besoldungs- und Laufbahnrechts,

c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

d) dem Bremischen Personalvertretungsge-
setz,

e) der Ausschöpfung der im Bundesbesol-
dungsgesetz festgelegten Obergrenzen
für Beförderungsämter.

Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Be-
darf ein Hinausschieben bis zur Verkündung
des nächsten Haushaltsgesetzes ausschließt.
Die Ermächtigungen nach den Buchstaben a,
b und e beziehen sich nur auf Stellenhebun-
gen, die Ermächtigungen nach den Buchsta-
ben c und d nur auf Stellenneuschaffungen,

6. in Fällen eines unabweisbaren und nicht auf-
schiebbaren Bedarfs Planstellen und überplan-
mäßige Stellen für Angestellte und Arbeiter zu
schaffen, Planstellen und Stellen für Angestell-
te und Arbeiter zu streichen sowie Planstellen
zu heben,

7. Planstellen und Stellen für Angestellte und Ar-
beiter innerhalb eines Haushalts umzusetzen
und in Fällen der Umsetzung zwischen dem
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Landes- und dem Stadthaushalt in dem auf-
nehmenden Haushalt entsprechende Planstel-
len und Stellen neu zu schaffen und die in dem
abgebenden Haushalt nicht mehr benötigten
Planstellen und Stellen zu streichen,

8. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26
Abs. 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung ver-
bundenen  haushaltsmäßigen  Umsetzungen
vorzunehmen,

9. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichti-
gung der Regelungen nach § 6 festzulegen,
die zur Absicherung von Haushaltsrisiken die-
nen. Dazu kann insbesondere das den Ressorts
zur Verfügung stehende Haushaltsvolumen
begrenzt  und  der  Liquiditätsabfluss  zeitlich
eingeschränkt werden.

(3) Die aufgrund der Ermächtigungen in § 9 des
Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen
(Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 1999 durch
den Haushalts- und Finanzausschuss beschlosse-
nen Stellenplanänderungen und die für das Haus-
haltsjahr 1999 ohne Befristung bewilligten über-
planmäßigen Stellen gelten auch für das Haushalts-
jahr 2000.

(4) Für die nach Absatz 2 Nr. 6 neugeschaffenen
Planstellen und Stellen sind, soweit nicht ander-
weitig finanziert, in entsprechender Höhe Perso-
nalausgaben dauerhaft einzusparen.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, die Deckungsfähigkeiten nach § 4, die
Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die
Befugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung
von Verpflichtungsermächtigungen nach § 5, die
Übertragbarkeiten nach § 7 sowie die Möglichkeit
zur Rücklagenbildung nach § 8 gegebenenfalls im
Einzelfall zu begrenzen oder aufzuheben.

(6) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, zur Sicherung des Ausgleichs im Perso-
nalhaushalt für Produktpläne gegebenenfalls

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,

3. Voraussetzungen des dienststellenübergrei-
fenden Personaleinsatzes und

4. die  Rücknahme  dezentraler  personalwirt-
schaftlicher Befugnisse

zu beschließen.

§ 12

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur
Höhe von 768 912 530 Deutsche Mark aufzu-
nehmen. Die Ermächtigung erhöht sich um die
Beträge zur Tilgung der nach der Finanzie-
rungsübersicht im Haushaltsjahr 2000 fällig
werdenden Kredite,

2. Kredite zur Tilgung von Schulden, für die Aus-
gaben im Kreditfinanzierungsplan nicht vor-
gesehen sind, aufzunehmen,

3. zur Finanzierung von Organisationsuntersu-
chungen, die dem Ziel einer Rationalisierung
von Verwaltungsabläufen dienen, und zur Vor-
finanzierung anderer betriebswirtschaftlich
rentabler Maßnahmen Kredite bis zur Höhe
von 25 000 000 Deutsche Mark aufzunehmen.
Die Inanspruchnahme bedarf im Einzelfall der
Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, soweit das Gesamtvolumen der Maß-
nahme mehr als 200 000 Deutsche Mark be-
trägt. Bei Maßnahmen im Gesamtvolumen von
bis zu 200 000 Deutsche Mark darf der Sena-
tor für Finanzen zustimmen,

4. ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 vom
Hundert des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betra-
ges der Einnahme und Ausgabe aufzunehmen.
Die danach aufgenommenen Kredite sind auf
die Kreditermächtigungen des nächsten Haus-
haltsjahres anzurechnen.

(2) Soweit im Haushaltsvollzug im Haushaltsplan
veranschlagte Investitionen in eine Kapitaldienst-
finanzierung überführt werden sollen, reduziert
sich im Umfang des Investitionsvolumens die Kre-
ditermächtigung nach Abs. 1 Nr. 1 entsprechend.

(3) Für die Überführung von im Haushalt geplan-
ter Maßnahmen in eine Kapitaldienstfinanzierung
gelten folgende Grundsätze:

1. die Vorbelastungen aus bestehenden und neu-
en Tilgungsverpflichtungen für Investitionsdar-
lehen im jeweiligen Ressortbudget eines jeden
Jahres dürfen eine Obergrenze von 50 vom
Hundert der Netto-Investitionen des Ressorts
im Finanzplanzeitraum nicht überschreiten,

2. barwertmäßig müssen Kapitaldienstfinanzie-
rungen mindestens die gleiche Wirtschaftlich-
keit wie kamerale Finanzierungen erreichen;

der Senat wird ermächtigt, das Nähere durch eine
Richtlinie zu regeln, die der Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses bedarf.

(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach
der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktver-
hältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfor-
dernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kredit-
finanzierung kann der Senator für Finanzen auch
ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steue-
rung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung
günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei
bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie An-
schlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum
fällig werdende Tilgungen dienen.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Kassenverstärkungskredite bis zu 8 vom Hundert
des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der Ein-
nahme und Ausgabe aufzunehmen. Dieser Betrag
erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen Dar-
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lehen am Kreditmarkt nach Absatz 1 Nr. 1 und 2
sowie ab 1. Oktober 2000 um 4 vom Hundert des
in § 1 Abs. 1 festgelegten Betrages der Einnahme
und Ausgabe. Auf die Kreditermächtigung sind die
Beträge anzurechnen, die aufgrund von Ermächti-
gungen früherer Haushaltsgesetze aufgenommen
sind.

(6) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. die Bremische Gesellschaft für Stadterneue-
rung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
mbH zu beauftragen, zu Lasten der Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 11 000 000
Deutsche Mark für im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks liegende Finanzierungsaufga-
ben aufzunehmen,

2. die Service-Centrum Logistik Bremen GmbH
zu beauftragen, zu Lasten der Freien Hanse-
stadt Bremen (Stadtgemeinde) Kredite für die
Vorfinanzierung der Maßnahmen

a) „Containerterminal III“ bis zur Höhe von
113 000 000 Deutsche Mark und

b) „Baggergutentsorgung für die Häfen in
Bremen-Stadt“ bis zur Höhe von 4 000 000
Deutsche Mark

aufzunehmen,

3. die  Gewoba,  Gesellschaft  für  Wohnen  und
Bauen  mbH  zu  beauftragen,  zu  Lasten  der
Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) im
Rahmen   städtebaulicher   Entwicklungsmaß-
nahmen Kredite bis zur Höhe von 10 900 000
Deutsche Mark aufzunehmen,

4. die Bremische Gesellschaft für Stadterneue-
rung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
mbH zu beauftragen, zu Lasten der Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 11 000 000
Deutsche Mark als Treuhänderin für Maßnah-
men im Sanierungsgebiet Gröpelingen und in
den Wohnbaugebieten Arsten-Südwest und
Borgfeld aufzunehmen,

5. die Hanseatische Gesellschaft für öffentliche
Finanzierungen mbH zu beauftragen, zu La-
sten der Freien Hansestadt Bremen (Stadtge-
meinde) am Kreditmarkt Kredite bis zur Höhe
von 10 000 000 Deutsche Mark für im Rahmen
des Gesellschaftszwecks liegende Finanzie-
rungen aufzunehmen,

6. die jeweilige Treuhänderin für den städtebau-
lichen Entwicklungsbereich „Osterholzer Feld-
mark“ zu beauftragen, zu Lasten der Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 10 000 000
Deutsche Mark als Treuhänderin für das vorbe-
nannte Gebiet aufzunehmen

und diese Kredite zu verbürgen.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Darlehen

1. bis zur Höhe von 1 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Informations- und Datentechnik
Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bre-
men“,

2. bis zur Höhe von 400 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Werkstatt Bremen, Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen“,

3. bis zur Höhe von 1 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für die Eigen-
betriebe „Bremer Baubetrieb, Eigenbetrieb der
Stadtgemeinde Bremen“ und „Baudienstleis-
tungen Bremen, Eigenbetrieb der Stadtge-
meinde Bremen“,

4. bis zur Höhe von 1 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für den Be-
trieb „Stadtgrün Bremen, Betrieb der Stadtge-
meinde Bremen nach § 26 Abs. 1 LHO“,

5. bis zur Höhe von 25 765 000 Deutsche Mark
zur Finanzierung des zentralen Operations-
traktes und der zentralisierten Aufnahme im
„Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße, Ei-
genbetrieb der Freien Hansestadt Bremen“,

6. bis zur Höhe von 45 000 000 Deutsche Mark
zur Finanzierung investiver Zwecke für die als
Eigenbetriebe der Stadtgemeinde Bremen ge-
führten Zentralkrankenhäuser,

7. bis zur Höhe von 10 400 000 Deutsche Mark
zur Finanzierung investiver Zwecke des Son-
dervermögens „Bremer Entsorgungsbetriebe,
Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen“,

8. bis zur Höhe von 500 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Volkshochschule Bremen, Eigen-
betrieb der Stadtgemeinde Bremen“,

9. bis zur Höhe von 3 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für die im Jahr
2000 zu gründenden Betriebe nach § 26 Abs. 2
der Landeshaushaltsordnung

zu Lasten der jeweiligen Betriebe nach § 26 der
Landeshaushaltsordnung aufzunehmen.

§ 13

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeck-
te Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als ent-
sperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Ver-
pflichtungsermächtigungen gelten die entspre-
chenden Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des
§ 22 der Landeshaushaltsordnung fallen, als ent-
sperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht ausgenutz-
te Verpflichtungsermächtigungen, die aus Ausga-
bemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht ab-
gedeckt werden können, gelten fort.
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(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses nicht benötigte Ausgaben zu sper-
ren,

2. in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitun-
gen bei nicht übertragbaren Mitteln Ausgaben
im Rahmen der entsprechenden Haushaltspo-
sition oder - sofern für den gleichen Zweck eine
Bewilligung nicht mehr gegeben sein sollte -
auch bei anderen Haushaltspositionen zu sper-
ren.

(5) Soweit bei Titeln der Gruppe 974 Minderaus-
gaben veranschlagt sind, mindern diese das den
jeweiligen Ressorts zur Verfügung stehende Aus-
gabevolumen bei den Hauptgruppen 5 und 6 und
den konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988. Aus-
nahmen hinsichtlich der Erwirtschaftung der Min-
derausgaben durch Mehreinnahmen oder durch
Investitionsausgaben bedürfen der Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses. Zuständig
für die Erwirtschaftung und den Nachweis der Min-
derausgaben sind die jeweiligen Verantwortlichen.
Entsprechendes gilt für von dem Haushalts- und
Finanzausschuss nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 beschlos-
sene Bewirtschaftungsmaßnahmen. Der Senator für
Finanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(6) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der
Haushaltsdeckung dienen, nicht erzielt werden,
sind die Verantwortlichen verpflichtet, entspre-
chende Mehreinnahmen oder Minderausgaben an
anderer Stelle nachzuweisen. Der Senator für Fi-
nanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(7) Die Mittel des Stadtreparaturfonds dürfen nur
mit Zustimmung des Senators für Finanzen in An-
spruch genommen werden.

(8) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebun-
dener Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen,
dürfen die entsprechenden Ausgaben nach Maß-
gabe der vom Senator für Finanzen einzurichten-
den Titel über- oder außerplanmäßig geleistet wer-
den.

(9) Bei der Nutzungsüberlassung von Grundstü-
cken und Grundstücksteilen darf mit Zustimmung
des Senators für Finanzen von den Vorschriften des
§ 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der Landes-
haushaltsordnung abgewichen werden.

(10) Aus dem Titel 539 99 dürfen auch Zahlun-
gen aus Billigkeitsgründen an Verwaltungsange-
hörige aus Anlass von Sachschäden, die im Dienst
entstanden sind, sowie für Rechtsschutz in Strafsa-
chen nach den jeweiligen Richtlinien des Senators
für Finanzen geleistet werden.

(11) Erstattungen von Bediensteten für die pri-
vate Nutzung von Fernmeldeeinrichtungen dürfen
von den Ausgaben abgesetzt werden.

(12) Die Gewährung von Prämien und Zulagen
nach der Bremischen Verordnung über die Gewäh-
rung von Prämien und Zulagen für besondere Lei-
stungen kann nur im Rahmen der Personalbudgets
erfolgen. Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen

Gewährung von Prämien und Zulagen kann ein
Ausgleich im jeweiligen Produktplan hergestellt
werden.

(13) Die in den Jahren 1999 bis 2013 im Sinne
von § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes zur Si-
cherung der Versorgungsaufwendungen in ein Son-
dervermögen abzuführenden Besoldungsanteile
sind innerhalb der Personalbudgets darzustellen.

(14) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird
ermächtigt, Planstellen auszubringen, wenn Beam-
ten Teilzeitbeschäftigung nach § 71 b des Bremi-
schen Beamtengesetzes bewilligt worden ist und
ein unabweisbarer Bedarf besteht, die Dienstposten
dieser Beamten neu zu besetzen. Die Planstellen
sind in einer um zwei Stufen geringeren Wertig-
keit als die Wertigkeit der Planstellen der teilzeit-
beschäftigten Beamten auszubringen. Die infolge
der Bewilligung von Altersteilzeit in Form des
Blockmodelles ausgebrachten Planstellen dürfen
erst ab Beginn der Freistellungsphase in Anspruch
genommen werden. Soweit zwingende dienstrecht-
liche Regelungen dem entgegenstehen, kann der
Haushalts- und Finanzausschuss bezüglich der
Wertigkeit der auszubringenden Planstellen Aus-
nahmen zulassen.

(15) Absatz 14 gilt sinngemäß für Angestellte.

§ 14

Zuwendungsempfänger

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushalts-
ordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur
mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwen-
dungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser-
stellt als vergleichbare Beschäftigte der bremischen
Verwaltung; vorbehaltlich einer abweichenden ta-
rifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine
günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart wer-
den, als sie für Beschäftigte der bremischen Ver-
waltung jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes
gilt für Zuwendungen zur Projektförderung, wenn
die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers
überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden. Der Senator für Finanzen kann bei Vorlie-
gen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 15

Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 530 v. H.

2. Gewerbesteuer 420 v. H.
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§ 16

Bürgschaften, Garantien,
sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleis-
tungen in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Förderung von Verkehrsbetrieben bis zu
100 000 000 Deutsche Mark,

2. zur Absicherung von Betriebsmitteln der Bre-
mer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
m.b.H. bis zur Höhe von 200 000 000 Deut-
sche Mark,

3. im Übrigen bis zu 60 000 000 Deutsche Mark,

4. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt
Bremen (Stadtgemeinde) und von Zuwen-
dungsempfängern der Freien Hansestadt Bre-
men aus der Haftung für Leihgaben im Bereich
Kunst und Kultur bis zu 600 000 000 Deutsche
Mark.

Der Senator für Finanzen darf mit Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses die Ermächti-
gung nach Nrn. 3 und 4 an eine Gesellschaft über-
tragen.

(2) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen für Kredite, die im laufenden Haus-
haltsjahr übernommen und zurückgeführt worden
sind, sind nicht auf die Höchstbeträge abzurech-
nen. Das gilt auch für Haftungsübernahmen gemäß
der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 4.

(3) Gewährleistungen, die in ausländischer Wäh-
rung übernommen werden, sind zu dem Mittelkurs,
der vor Ausfertigung der Urkunden zuletzt amtlich
festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag an-
zurechnen.

§ 17

Technische Ermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. im Haushalts-, Produktgruppen- oder Stellen-
plan etwa notwendige technische Berichtigun-
gen vorzunehmen,

2. die von den Ressorts im Rahmen der Kürzungs-
quoten noch nachzuweisenden Stellen im Stel-
lenplan zu sperren,

3. notwendige Berichtigungen der Personalziel-
zahlen vorzunehmen.

(2) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, den
Dienststellen die der Budgetierung der Personal-
ausgaben zugrundeliegenden sowie die zum Perso-
nalcontrolling erforderlichen Daten im Rahmen des
Datenbankprogramms PuMa (Personalverwaltung
und -management) zur eigenen automatisierten
Personalverwaltung und zur Durchführung des de-
zentralen Personalcontrollings zur Verfügung zu
stellen und das dazu erforderliche Verfahren zu re-
geln.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
Versorgungsbezüge der Beamten, die Versorgungs-
bezüge nach dem Bremischen Zusatzversorgungs-
neuregelungsgesetz und die Beihilfen unter Wah-
rung der Haushaltsneutralität dezentralisiert oder
zentral differenzierter auszuweisen.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2000 in Kraft.



— 12 —

Begründung zum Entwurf des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für
das Haushaltsjahr 2000

Allgemeine Vorbemerkungen

Oberste Prämisse für die Aufstellung des Haushaltes 2000 stellt die Notwendigkeit dar, spätestens nach
Auslaufen der Sanierungszahlungen im Jahre 2005 einen verfassungskonformen Haushalt aufstellen zu
können. Auf das von der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Dezember 1999 beschlossene Gesetz
zur Sicherstellung der Sanierung des Landes Bremen wird Bezug genommen.

Neben dem vorrangigen Ziel der Haushaltskonsolidierung wurde das Haushaltsgesetz der Freien Han-
sestadt Bremen für das Jahr 2000 in konsequenter Umsetzung der Dezentralisierung von Entscheidungs-
kompetenzen und der Zusammenführung von Personal-, Fach- und Ressourcenverantwortung auf der
Grundlage des Haushaltsgesetzes 1999 an vielen Stellen inhaltlich und redaktionell neu gefasst. So
enthält das Haushaltsgesetz 2000 neben den bisher bereits bestehenden Regelungen zum traditionellen
kameralen Haushalt auch verbindliche Regelungen zum Produktgruppenhaushalt. Dieser Produkt-
gruppenhaushalt ordnet den aufgabenbezogenen Budgets Finanz-, Personal- und Leistungsziele in Art
und Umfang zu und wird - zusammen mit dem kameralen Haushaltsplan - durch das Haushaltsgesetz
für verbindlich erklärt.

Beide Haushalte - der kamerale Haushalt und der Produktgruppenhaushalt - stehen gleichberechtigt
nebeneinander. Durch den kameralen Haushalt wird die Einhaltung der bestehenden haushaltsrechtlichen
Bestimmungen, mit dem Produktgruppenhaushalt werden die politischen Aufgabenschwerpunkte - in
der Verknüpfung von Budgets und Leistungsanforderungen/Leistungen - festgelegt.

Die mit dem Produktgruppenhaushalt realisierte Zusammenfassung von Fach-, Personal- und Finanz-
verantwortung und die in § 9 der Landeshaushaltsordnung enthaltenen Bestimmungen zur Stellung und
Funktion des Beauftragten für den Haushalt sind zusammenzuführen. Der neu eingefügte § 3 des Haus-
haltsgesetzes 2000 enthält hierzu entsprechende Regelungen.

Neu geregelt wurden die bisher in § 2 des Haushaltsgesetzes 1999 enthaltenen Deckungsfähigkeiten.
Die bisherige Kapiteldeckungsfähigkeit wird durch eine Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene
ersetzt.

In das Haushaltsgesetz 2000 neu aufgenommen wurden Regelungen zur Finanzierung des Kapitaldienst-
fonds.

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Zu § 1: (Feststellungsklauseln)

Absatz 1 enthält die Feststellungsklauseln mit den für das Haushaltsjahr 2000 maßgebenden Gesamtbe-
trägen an Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

Absatz 2 weist die Feststellungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2000 aus.

Zu § 2: (Produktgruppenhaushalt)

§ 2 wurde neu eingefügt.

Absatz 1 enthält auf der Grundlage von § 7 a der Landeshaushaltsordnung allgemeine Grundsätze zur
Aufstellung eines für das Land und die Stadtgemeinde Bremen gemeinsam geltenden aufgabenbezogenen
Produktgruppenhaushalts. Der Produktgruppenhaushalt wird parallel zu den gesetzlich geforderten
kameralen Haushalten für das Land und die Stadtgemeinde Bremen vorgelegt. Er enthält einerseits
leistungsbezogene Budgets und andererseits verbindliche, in Art und Umfang zugeordnete Finanz-, Per-
sonal- und Leistungsziele.

Sofern in eine Produktgruppe Mittel sowohl aus dem Landeshaushalt als auch aus dem Haushalt der
Stadtgemeinde Bremen fließen, enthält das Produktgruppenblatt eine getrennte Darstellung der aus
dem Haushalt des Landes bzw. der Stadtgemeinde Bremen bereitgestellten kameralen Finanz- und
Personaldaten.

Absatz 2 stellt die Gliederungsstruktur des Produktgruppenhaushalts dar. In Anlehnung an den kameralen
Haushalt wurde eine Gliederung in Produktpläne, Produktbereiche und Produktgruppen vorgenom-
men.

Die Produktpläne stellen die Aggregationsebene der jeweils zugeordneten Produktbereiche dar (bishe-
rige Teilbudgets).
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Die Produktbereiche bilden die Grundlage für die Aufstellung der Haushalte und dienen - auch unter-
jährig im Rahmen des periodischen Controllings - als wesentliches politisches und strategisches
Steuerungsinstrument (zentrales Controlling).

Für einzelne, zusammenhängende Aufgabenbereiche wurden Produktgruppen gebildet, auf deren Grund-
lage die Aufstellung der konkreten Haushalte vorgenommen wurde. Die Einhaltung der darin enthalte-
nen Budget-, Personal- und Leistungsziele wird unterjährig durch einen quartalsweise von den Fach-
ressorts zu erstellenden und den jeweiligen Fachdeputationen vorzulegenden Controllingberichte über-
wacht und erforderlichenfalls durch Vorschläge zur Gegensteuerung von Fehlentwicklungen sicherge-
stellt (dezentrales Controlling).

Absatz 3 regelt die haushaltsrechtliche Behandlung von Produktgruppen, die sowohl den Haushalt der
Stadtgemeinde Bremen als auch den Haushalt des Landes betreffen und stellt klar, dass die nachfolgen-
den haushaltsgesetzlichen Bestimmungen (z. B. Deckungsfähigkeiten, Nachbewilligungsbefugnis etc.)
ausschließlich für die, den Haushalt der Stadtgemeinde Bremen betreffenden Einnahmen und Ausga-
ben einer Produktgruppe gelten.

Zu § 3: (Verantwortlichkeiten)

§ 3 wurde neu in das Haushaltsgesetz 2000 aufgenommen.

Durch die Entscheidung des Senats, ab dem Jahre 2000 zusätzlich zum kameralen Haushalt einen Produkt-
gruppenhaushalt aufzustellen, ist auch eine Anpassung der bisher ausschließlich auf den kameralen
Haushalt ausgerichteten Verantwortlichkeiten erforderlich. Mit dieser Regelung wird die in § 9 der
Landeshaushaltsordnung bisher im Wesentlichen auf die Einhaltung finanzieller Haushaltsvorgaben be-
schränkte Verantwortung des Beauftragten für den Haushalt auf die Einhaltung der übrigen Zielvor-
gaben des Produktgruppenhaushalts ausgedehnt. Die Abgrenzung der Verantwortung für den jeweili-
gen Produktplan, den jeweiligen Produktbereich und die jeweilige Produktgruppe ergibt sich aus dem
jeweils gültigen Produktgruppenhaushalt.

Die unmittelbare Verantwortung liegt bei der Person, die dem Senator für Finanzen hierfür schriftlich
benannt worden ist. Die Festlegung des Verantwortungsstrukturen liegt in der dezentralen Verantwor-
tung der Ressorts.

Zu § 4: (Deckungsfähigkeiten)

§ 4 entspricht dem Grunde nach dem bisherigen § 2 des Haushaltsgesetzes 1999, wurde jedoch im Sinne
der Ausführungen in den allgemeinen Vorbemerkungen bezüglich des erstmals zum Haushalt 2000
aufgestellten Produktgruppenhaushalts neu gefasst.

Absatz 1 wurde entsprechend aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen.

In Absatz 2 wurden die im Haushaltsgesetz 1999 enthaltenen kapitelinternen Deckungsfähigkeiten für
die Personalausgaben, die konsumtiven Sachausgaben sowie die Investitionsausgaben durch eine
Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene ersetzt. Damit wird dem Grundgedanken einer Mittel-
bewirtschaftung auf der Ebene von Produktgruppen Rechnung getragen. Außerdem wurde die bisher
bestehende kapitelübergreifende Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titel 519 01 und 519 02 wegen
der Übertragung der Unterhaltung des Verwaltungsgrundvermögens auf die Gesellschaft für Bremer
Immobilien mbH gestrichen.

Die Regelung in Absatz 3 entspricht inhaltlich der Regelung des Haushaltsgesetzes 1999 und wurde
redaktionell angepasst.

Die Absätze 4 und 5 wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen bzw. redaktionell
überarbeitet.

Zu § 5: (Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen)

Absatz 1 entspricht hinsichtlich des Umfanges und der Wertgrenze den Regelungen des bisherigen § 3
Absatz 1. Die bisher bestehenden Befugnisse auf den Ebenen von Senatorenbudget, Teilbudget oder
Kapitelbudget wurde durch die Ebene der Produktgruppe ersetzt.

Die Absätze 2 und 3 wurden neu eingefügt und enthalten analog der bisherigen Regelungen in Absatz 1
des Haushaltsgesetzes 1999 entsprechende Regelungen zur Nachbewilligung für diejenigen Personen,
die für einen Produktbereich oder einen Produktplan als verantwortlich benannt worden sind.

Absatz 4 entspricht der bisherigen Regelung des Absatzes 2 des Haushaltsgesetzes 1999, wurde jedoch
redaktionell angepasst.

Die Absätze 5 bis 8 entsprechen sinngemäß den bisherigen Absätzen 3 bis 6, wurden jedoch der Produkt-
gruppenphilosophie redaktionell angepasst.
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In Absatz 6 wurde darüber hinaus die Ermächtigung für den Senator für Finanzen aufgenommen, Nach-
bewilligungen zugunsten nichtübertragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425 und 426 bis zur Höhe von
200.000 Deutsche Mark zuzustimmen.

Absatz 9 wurde neu eingefügt und legt fest, dass die in den Absätzen 1 bis 3 und Absatz 6 Satz 1 enthal-
tenen Nachbewilligungsermächtigungen für die Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-
verantwortlichen nur insoweit in Anspruch genommen werden dürfen, als dadurch die definierten Lei-
stungsziele nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Die Absätze 10 und 11 entsprechen sinngemäß den bisherigen Regelungen der Absätze 7 und 8, wurden
jedoch redaktionell angepasst.

Zu § 6: (Planungssicherheit)

Die bisher in § 4 des Haushaltsgesetzes 1999 geregelte Planungssicherheit wurde neu gefasst.

Die Absätze 1 und 2 entsprechen im wesentlichen der im Haushaltsgesetz 1998 enthaltenen Fassung,
auf die im Haushaltsgesetz 1999 verzichtet wurde, weil von der Inanspruchnahme der 95 %igen Planungs-
sicherheit bereits durch den Senat bei der Aufstellung des Haushalts Gebrauch gemacht wurde.

Absatz 3 wurde neu aufgenommen und sieht für den Fall der Inanspruchnahme der in Absatz 1 enthal-
tenen Ermächtigung des Senats eine Unterrichtung des Haushalts- und Finanzausschusses über die sich
daraus ergebenen wesentlichen Anpassungen im Produktgruppenhaushalt vor.

Zu § 7: (Übertragbarkeiten)

Die Vorschriften des § 7 wurden unverändert aus § 5 des Haushaltsgesetzes 1999 übernommen.

Zu § 8: (Rücklagenbildung)

Absatz 1 entspricht inhaltlich der Regelung des § 6 des Haushaltsgesetzes 1999. Die Änderung gegen-
über den Regelungen des Vorjahres besteht darin, dass die Rücklagenbildung entsprechend der Produkt-
gruppenstruktur nicht mehr auf der Ebene der Teilbudgets, sondern auf der Ebene der Produktpläne
zugelassen wird. Innerhalb der Produktpläne wird eine Rücklagenbildung getrennt für den Haushalt
des Landes und der Stadtgemeinde Bremen vorgenommen.

Absatz 2 wurde neu aufgenommen und enthält für den Haushalts- und Finanazausschuss die Ermächti-
gung, über die in Absatz 1 enthaltenen Regelungen weiteren Rücklagenbildungen zuzustimmen, soweit
dies für eine wirtschaftliche Mittelverwendung erforderlich ist.

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 6 Absatz 2, wurde bezüglich der Produktgruppen-
strukturierung jedoch redaktionell entsprechend angepasst.

Absatz 4 wurde neu eingefügt.

Aufgrund der Altersteilzeit ergeben sich finanzielle Entlastungen, die ohne den Ausgleich mit anderen
Ausgabearten vorzunehmen, einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Die Bildung dieser
Rücklage dient zur Deckung von Mehrausgaben, die in der Freistellungsphase des Blockmodells anfal-
len. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, das weitere Verfahren zu regeln.

Zu § 9: (Sonderhaushalte)

Die bisher in § 7 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 1999 enthaltene Regelung wurde redaktionell angepasst.

Absatz 2 wurde gestrichen, da weitere dezentrale Budgetierungen im Jahr 2000 nicht vorgesehen sind.

Zu § 10: (Unterjähriges Controlling/Berichtswesen)

Die bisher in § 8 des Haushaltsgesetzes 1999 enthaltenen Regelungen zum Berichtswesen wurden neu
gefasst.

Absatz 1 regelt, dass im Rahmen des unterjährigen Controllings für den Fall Gegensteuerungsmaßnahmen
einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungszie-
le aufzuzeigen sind, wenn erkennbar ist, dass von den für das Jahr 2000 definierten Budget- und Zielvor-
gaben in erheblichem Umfang abgewichen wird.

Absatz 2 beinhaltet die Verpflichtung des Senats, dem Haushalts- und Finanazausschuss periodisch Be-
richte auf den Ebenen der Produktpläne und der Produktbereiche sowie den Betrieben, Beteiligungen
und Zuwendungsempfängern vorzulegen und enthält darüber hinaus die Ermächtigung des Haushalts-
und Finanzausschusses, die erforderlichen Rahmenvorgaben für das Berichtswesen festzulegen.

Der neu aufgenommene Absatz 3 dient insoweit der Klarstellung, dass die jeweiligen Fachdeputationen
unabhängig von den in den Absätzen 1 und 2 enthaltenen Regelungen für ihren Zuständigkeitsbereich
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eigene Anforderungen - insbesondere hinsichtlich des Controllings auf Produktgruppenebene - festle-
gen können.

Zu § 11: (Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses)

Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen den Vorschriften des § 9 des Haushaltsgesetzes 1999.

Absatz 1 wurde neu eingefügt. Er sieht die Ermächtigung für den Haushalts- und Finanazausschuss vor,
wesentliche Änderungen der im Produktgruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu beschließen,
soweit unterjährig - insbesondere im Rahmen der periodisch vorzulegenden Controllingberichte - er-
kennbar ist, dass die im Rahmen der Haushaltsaufstellung definierten Anforderungen nicht erfüllt wer-
den können.

Die Absätze 2 bis 6 entsprechen den Absätzen 1 bis 5 des Haushaltsgesetzes 1999 und wurden im Ein-
zelfall redaktionell angepasst.

Zu § 12: (Kreditermächtigungen)

Die Vorschriften des § 12 entsprechen im Wesentlichen den Bestimmungen des § 10 des Haushaltsgeset-
zes 1999.

Absatz 1 wurde unverändert bzw. entsprechend aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen.

Absatz 2 wurde neu eingefügt und sieht vor, dass sich die Kreditermächtigung nach Abs.1 Nr. 1 in dem
Umfange mindert, in dem im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen im Vollzug des Haushaltes in
eine Kapitaldienstfinanzierung überführt werden.

Absatz 3 regelt in den Nrn. 1 und 2 die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Überführung geplan-
ter Haushaltsfinanzierungen in Kapitaldienstfinanzierungen.

Nr. 1 stellt sicher, dass die Zukunftsbelastungen zukünftiger Budgets durch Tilgungsleistungen aus werte-
verzehrorientierten Kapitaldienstfinanzierungen eine Grenze von 50 % pro Jahr nicht übersteigen.

In Nr. 2 wird geregelt, dass aus einer Überführung in eine Kapitaldienstfinanzierung kein wirtschaftli-
cher Nachteil entstehen darf.

Die Absätze 4 bis 6 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 bis 4 und wurden unverändert bzw. entspre-
chend aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen.

In Absatz 7 wurde die bisher in § 10 Abs. 5 Nr. 9 enthaltene Kreditermächtigung zur Finanzierung
investiver Maßnahmen der Psychatriereform wegen der Übertragung der Finanzierung durch den Bre-
mer Kapitaldienst gestrichen.

Zu § 13: (Sonstige Verfahrensvorschriften)

Die Vorschriften des § 13 entsprechen im Wesentlichen des Bestimmungen des bisherigen § 11 und
wurden aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen bzw. redaktionell angepasst.

Absatz 5 wurde dahingehend geändert, dass die bei der Gruppe 974 veranschlagten Minderausgaben
grundsätzlich das konsumtive Ausgabevolumen mindern. Sofern zum Ausgleich dieser Mindereinnah-
men Investitionesausgaben herangezogen werden sollen, ist hierfür die Zustimmung des Haushalts-
und Finanzausschusses erforderlich.

Absatz 14 wurde neu angefügt und entspricht der bundesgesetzlichen Regelung.

Die in der Vorschrift für den Haushalts- und Finanazausschuss geregelte Ermächtigung zur Ausbringung
von (Ersatz-)Planstellen eröffnet die Möglichkeit zur Gewinnung von Ersatzkräften für die durch Bewil-
ligung von Altersteilzeit entstehenden Vakanzen. Die in Satz 3 vorgesehene Sperrung von Ersatzstellen
stellt sicher, dass diese erst in Anspruch genommen werden, wenn die Arbeitsleistung des Altersteilzeit-
beschäftigten nicht mehr zur Verfügung steht. Die Ausnahmeregelung in Satz 4 ist erforderlich, da z. B.
durch Bundesbesoldungsgesetz bestimmte Ämter bestimmten Besoldungsgruppen zwingend zugeord-
net sind.

Absatz 15 wurde neu angefügt und legt fest, dass die Regelung nach Absatz 15 sinngemäß auch für die
Angestellten gelten.

Zu § 14: (Zuwendungsempfänger)

Die Vorschrift wurde unverändert aus § 12 des Haushaltsgesetzes 1999 übernommen bzw. redaktionell
angepasst.
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Zu § 15: (Hebesätze)

Die Vorschrift wurde unverändert bzw. entsprechend aus § 13 des Haushaltsgesetzes 1999 übernom-
men.

Zu § 16: (Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen)

Die Vorschriften entsprechen im Wesentlichen den Regelungen des § 14 des Haushaltsgesetzes 1999.

Die Absätze 1 bis 3 wurden unverändert bzw. entsprechend übernommen, wobei die Absätze 2 und 3
aus systematischen Gründen entsprechend der im Haushaltsgesetz des Landes gewählten Reihenfolge
umgestellt wurden.

Der bisherige Absatz 4 wurde wegen der zeitgleichen Beratung und Beschlussfassung über das Haus-
haltsgesetzes 2001 entbehrlich und deshalb gestrichen.

Zu § 17: (Technische Ermächtigungen)

Die Vorschriften entsprechen im Wesentlichen den Regelungen des bisherigen § 15 und wurden unver-
ändert aus dem Haushaltsgesetz 1999 übernommen bzw. redaktionell angepasst.

Zu § 18: (Inkrafttreten)

Es handelt sich um die notwendige Inkrafttretensregelung.
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Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
für das Haushaltsjahr 2001

Der Senat verkündet das nachstehende von der
Stadtbürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001
wird in Einnahme und Ausgabe auf 3 665 741 980
Deutsche Mark, die Verpflichtungsermächtigungen
werden auf 904 105 900 Deutsche Mark festgestellt.
Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als Anlage
beigefügt.

(2) Die im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2001
ausgewiesenen Stellen werden auf

6 500,64 Planstellen,

2 943,98 Stellen für Angestellte und

1 270,90 Stellen für Arbeiter

festgestellt, darunter

0,00 Planstellen und

0,00 Stellen für Angestellte

als Leerstellen.

Daneben werden

463,33 Planstellen,

149,03 Stellen für Angestellte und

  74,95 Stellen für Arbeiter

als refinanzierte Stellen ausgewiesen.

§ 2

Produktgruppenhaushalt

(1) Neben dem nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Haushaltsgrundsätzegesetzes und der Lan-
deshaushaltsordnung aufgestellten Haushalt ist im
Sinne von § 7 a der Landeshaushaltsordnung ein
leistungsbezogener Haushalt für das Land und die
Stadtgemeinde Bremen aufgestellt worden. Dieser
Haushalt ordnet den aufgabenbezogenen Budgets
verbindliche Finanz-, Personal- und Leistungszie-
le in Art und Umfang zu (Produktgruppenhaushalt).

(2) Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in
Produktpläne, Produktbereiche und Produktgrup-
pen.

(3) Für den Vollzug des Produktgruppenhaushalts
gelten die Ermächtigungen dieses Gesetzes aus-
schließlich für die Einnahmen und Ausgaben im
Haushalt der Stadtgemeinde.

§ 3

Verantwortlichkeiten

Die Fach-, Personal- und Finanzverantwortung
einschließlich der Verantwortung im Sinne von § 9

der Landeshaushaltsordnung für die Erledigung der
Aufgaben der bremischen Verwaltung werden zu-
sammengeführt.  Für  die  Verantwortungsebenen
Produktplan, Produktbereich und Produktgruppe
sind die verantwortlichen Personen dem Senator
für Finanzen zu benennen.

§ 4

Deckungsfähigkeiten

(1) Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit der
Mittel in § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden für das Haushaltsjahr 2001 aufgehoben.

(2) Auf der Grundlage von § 20 Abs. 2 der
Landeshaushaltsordnung sind innerhalb einer Pro-
duktgruppe gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Haupt-
gruppe 4,

2. die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und
die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988,

3. die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 und
die investiven Ausgaben der Gruppe 988.

(3) Ausgenommen von der gegenseitigen De-
ckungsfähigkeit nach Absatz 2 sind die Ausgaben
des Investitionssonderprogramms und des Stadt-
reparaturfonds sowie diejenigen Ausgaben, für die
durch Haushaltsvermerk eine andere Regelung ge-
troffen worden ist.

(4) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit
für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 gilt nur für
nach § 36 in Verbindung mit § 54 der Landeshaus-
haltsordnung freigegebene Maßnahmen, bei de-
nen der Kostenrahmen nicht überschritten wird.
Gleiches gilt sinngemäß für Zuschüsse zu Baumaß-
nahmen,  die  über  die  Hauptgruppe  8  oder  die
Gruppe 988 abgewickelt werden.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
weitere Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 5

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen,
Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Personen, die für eine Produktgruppe ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei
den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven
Ausgaben der Gruppe 988 zu Lasten von Aus-
gaben der Hauptgruppen 5 und 6 und der kon-
sumtiven Ausgaben der Gruppe 988 nachzu-
bewilligen (einseitige Deckungsfähigkeit),

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nachbe-
willigungen bis zur Höhe von 200 000 Deut-
sche Mark im Einzelfall vorzunehmen; ausge-
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nommen hiervon sind Nachbewilligungen zu-
gunsten  nicht  übertragbarer  Ausgaben  der
Gruppen 422, 425 und 426.

(2) Die Personen, die für einen Produktbereich
verantwortlich sind, werden ermächtigt Nachbewil-
ligungen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur
Höhe von 200 000 Deutsche Mark im Einzelfall vor-
zunehmen; ausgenommen hiervon sind Nachbewil-
ligungen zugunsten nicht übertragbarer Ausgaben
der Gruppen 422, 425 und 426.

(3) Die Personen, die für einen Produktplan ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilli-
gungen innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe
von 200 000 Deutsche Mark im Einzelfall vorzu-
nehmen; ausgenommen hiervon sind Nachbewilli-
gungen zugunsten nichtübertragbarer Ausgaben
der Gruppen 422, 425 und 426.

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigung der Ab-
sätze 1 bis 3 längerfristige Verpflichtungen, die über
die Ermächtigungen nach § 38 der Landeshaus-
haltsordnung hinausgehen, eingegangen werden
sollen, ist die Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 2, Ab-
satz 2 und Absatz 3 gelten auch für produktgrup-
peninterne, produktgruppenübergreifende sowie
produktbereichsübergreifende Nachbewilligungen
mit Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen,
soweit diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich
von Mindereinnahmen an anderer Stelle des Pro-
duktplans dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen von
nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den Grup-
pen 422, 425 und 426 gelten die Regelungen der
Absätze 2 und 3. Für Nachbewilligungen aus an-
deren Gruppen der Hauptgruppe 4 oder aus den
Hauptgruppen 5 bis 8 und der Ausgaben der Grup-
pe 988 zugunsten nichtübertragbarer Ausgaben der
Gruppen 422, 425 und 426 ist, soweit die Maßnah-
men ein Gesamtvolumen von 200 000 Deutsche
Mark  überschreiten,  die  Zustimmung  des  Haus-
halts-  und  Finanzausschusses  erforderlich.  Bei
Maßnahmen im Gesamtvolumen bis zu 200 000
Deutsche Mark darf der Senator für Finanzen zu-
stimmen.

(7) Die für die jeweiligen Produktbereiche Ver-
antwortlichen werden ermächtigt, Sperren nach
§ 36 der Landeshaushaltsordnung für solche Bau-
maßnahmen   aufzuheben,   deren   Gesamtkosten
1 000 000 Deutsche Mark nicht überschreiten.

(8) Die für die jeweiligen Produktbereiche Ver-
antwortlichen werden ermächtigt, veranschlagte
Verpflichtungsermächtigungen für in sich abge-
schlossene Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag
von bis zu 1 000 000 Deutsche Mark zu erteilen,
sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nächst-
jährigen Haushaltes oder in der geltenden Finanz-
planung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis
3 und Absatz 6 Satz 1 gelten nur, soweit durch

Nachbewilligung die Leistungsziele nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben
durch die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unbe-
rührt.

(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
die nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Ver-
fahrensregelungen zu treffen.

§ 6

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen
für den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Haupt-
gruppen 5 und 6 und der Gruppe 988) und für den
Bereich der investiven Ausgaben (Hauptgruppen
7 und 8 und der Gruppe 988) für den Gesamt-
haushalt jeweils 95 vom Hundert der Anschläge
zur Verfügung. Der Senat wird ermächtigt, in die-
sem Rahmen die Anteilsätze der Produktbereiche
auf der Grundlage von Verpflichtungsgraden fest-
zulegen. Insoweit werden die Eingriffsrechte des
Senats nach § 41 der Landeshaushaltsordnung ein-
geschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres,
bis spätestens 15. Oktober, allgemeine Haushalts-
verschlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungs-
maßnahmen nach § 41 der Landeshaushaltsord-
nung erforderlich machen, sind diese aus den im
Gesamthaushalt verbleibenden 5 vom Hundert zu
finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach
Absatz 1 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und
Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden
Anpassungen der im Produktgruppenhaushalt ver-
einbarten Personal- und Leistungsziele zu unter-
richten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
das nähere Verfahren zu regeln.

§ 7

Übertragbarkeiten

(1) Nach § 19 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6
und die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988
für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit gilt
nicht, sofern sie durch Haushaltsvermerk ausge-
schlossen ist. Eine Übertragung erfolgt nicht, so-
fern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehraus-
gaben,  von  Mindereinnahmen  oder  zur  Erwirt-
schaftung  von  veranschlagten  Minderausgaben
herangezogen werden müssen.

(2) Die Mittel des Investitionssonderprogramms
sind nicht übertragbar. Etwaige am Jahresende be-
stehende  Verpflichtungen  sind  aus  Mitteln des
nächstjährigen Investitionssonderprogramms abzu-
decken.

§ 8

Rücklagenbildung

(1) Die am Ende des Haushaltsjahres nicht ver-
brauchten nicht übertragbaren Personalausgaben
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sowie erzielte allgemeine Mehreinnahmen einer
Produktgruppe, die nicht zum Ausgleich etwaiger
Mindereinnahmen, Mehrausgaben oder zur Erwirt-
schaftung von veranschlagten Minderausgaben in-
nerhalb des Produktplanes heranzuziehen sind,
dürfen einer Rücklage innerhalb eines Produktpla-
nes zugeführt werden. Die Feststellung der Höhe
der in Frage kommenden Rücklagenzuführung
bedarf nach Abstimmung mit dem Senator für Fi-
nanzen der Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, über die in Absatz 1 enthaltenen Rege-
lungen hinaus weitergehenden Rücklagenbildun-
gen zuzustimmen.

(3) Soweit für einzelne Produktpläne Rücklagen
gebildet wurden, dürfen diese entsprechend den
Regelungen des § 5 Abs. 3 für Zwecke des jeweili-
gen Produktplanes genutzt werden. Die Verwen-
dung dieser Mittel für die Einstellung unbefriste-
ten Personals ist nicht zulässig.

(4) Minderausgaben bei den Gruppen 422, 425
und 426, die aus Teilzeitbeschäftigungen nach
§ 71 b des Bremischen Beamtengesetzes bzw. nach
dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitar-
beit vom 5. Mai 1998 resultieren, können unabhän-
gig von den Einschränkungen nach Absatz 1 und
2 zum Ausgleich von Folgeeffekten der Altersteil-
zeit in Form des Blockmodells einer zweckgebun-
denen Rücklage im Produktplan zugeführt und in
der Freistellungsphase des Blockmodells für die
Einstellung unbefristeten Personals genutzt wer-
den. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
weitere Verfahren zu regeln.

§ 9

Sonderhaushalte

Die Mittel des Bauaumtes Bremen-Nord werden
unter den Voraussetzungen dieses Gesetzes netto
ausgewiesen. Der Haushalt des Bauamtes Bremen-
Nord (Kapitel 5505) ist als Erläuterung zur Netto-
veranschlagung  Bestandteil  des  Haushaltsplans.
Für diese Einrichtung werden Rücklagen im Son-
derhaushalt gebildet.

§ 10

Unterjähriges Controlling/Berichtswesen

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf
der Grundlage des Produktgruppenhaushalts Ent-
wicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit
diese von finanzieller, personalwirtschaftlicher oder
leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Abwei-
chungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen
einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des
Budgetrahmens, der Personalziele und der Leis-
tungsziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und
Finanzausschuss auf den Ebenen der Produktbe-
reiche und Produktpläne sowie für die Betriebe,
Beteiligungen und Zuwendungsempfänger peri-
odisch Berichte vorzulegen. Der Haushalts- und Fi-

nanzausschuss wird ermächtigt, Form, Inhalt und
Periodizität des Berichtswesens festzulegen.

(3) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben
durch die Regelungen der Absätze 1 und 2 unbe-
rührt.

§ 11

Sonstige Ermächtigungen
des Haushalts- und Finanzausschusses

(1)  Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, wesentliche Änderungen der im Produkt-
gruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu be-
schließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird dar-
über hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rah-
men von Deckungsmöglichkeiten im laufen-
den Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermäch-
tigungen andere (über- oder außerplanmäßi-
ge) Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzu-
lassen, in denen ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Einnahmen und Ausgaben be-
steht,

4. die im Stellenplan enthaltenen Wegfall- und
Umwandlungsvermerke   zu   streichen   oder
neue  Wegfall-  und  Umwandlungsvermerke
anzubringen,

5. die erforderlichen Stellenplanänderungen vor-
zunehmen, die sich ergeben aus

a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf
dem Gebiete des Personalrechts, die für
die Freie Hansestadt Bremen verbindlich
sind,

b) etwaigen   Änderungen   des   bremischen
Besoldungs- und Laufbahnrechts,

c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

d) dem Bremischen Personalvertretungsge-
setz,

e) der Ausschöpfung der im Bundesbesol-
dungsgesetz  festgelegten  Obergrenzen
für Beförderungsämter.

Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Be-
darf ein Hinausschieben bis zur Verkündung
des nächsten Haushaltsgesetzes ausschließt.
Die Ermächtigungen nach den Buchstaben a,
b und e beziehen sich nur auf Stellenhebun-
gen, die Ermächtigungen nach den Buchsta-
ben c und d nur auf Stellenneuschaffungen,

6. in Fällen eines unabweisbaren und nicht auf-
schiebbaren Bedarfs Planstellen und überplan-
mäßige Stellen für Angestellte und Arbeiter zu
schaffen, Planstellen und Stellen für Angestell-
te und Arbeiter zu streichen sowie Planstellen
zu heben,
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7. Planstellen und Stellen für Angestellte und Ar-
beiter innerhalb eines Haushalts umzusetzen
und in Fällen der Umsetzung zwischen dem
Landes- und dem Stadthaushalt in dem auf-
nehmenden Haushalt entsprechende Planstel-
len und Stellen neu zu schaffen und die in dem
abgebenden Haushalt nicht mehr benötigten
Planstellen und Stellen zu streichen,

8. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26
Abs. 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung ver-
bundenen   haushaltsmäßigen   Umsetzungen
vorzunehmen,

9. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichti-
gung der Regelungen nach § 6 festzulegen,
die zur Absicherung von Haushaltsrisiken die-
nen. Dazu kann insbesondere das den Ressorts
zur  Verfügung  stehende  Haushaltsvolumen
begrenzt  und  der  Liquiditätsabfluss  zeitlich
eingeschränkt werden.

(3) Die aufgrund der Ermächtigungen in § 9 des
Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen
für das Haushaltsjahr 2000 durch den Haushalts-
und Finanzausschuss beschlossenen Stellenplan-
änderungen und die für das Haushaltsjahr 2000
ohne Befristung bewilligten überplanmäßigen Stel-
len gelten auch für das Haushaltsjahr 2001.

(4) Für die nach Absatz 2 Nr. 6 neugeschaffenen
Planstellen und Stellen sind, soweit nicht ander-
weitig finanziert, in entsprechender Höhe Perso-
nalausgaben dauerhaft einzusparen.

(5)  Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, die Deckungsfähigkeiten nach § 4, die
Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die
Befugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung
von Verpflichtungsermächtigungen nach § 5, die
Übertragbarkeiten nach § 7 sowie die Möglichkeit
zur Rücklagenbildung nach § 8 gegebenenfalls im
Einzelfall zu begrenzen oder aufzuheben.

(6)  Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, zur Sicherung des Ausgleichs im Perso-
nalhaushalt für Produktpläne gegebenenfalls

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,

3. Voraussetzungen  des  dienststellenübergrei-
fenden Personaleinsatzes und

4. die   Rücknahme   dezentraler   personalwirt-
schaftlicher Befugnisse

zu beschließen.

§ 12

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur
Höhe von 625 793 870 Deutsche Mark aufzu-
nehmen. Die Ermächtigung erhöht sich um die
Beträge zur Tilgung der nach der Finanzie-
rungsübersicht im Haushaltsjahr 2001 fällig
werdenden Kredite,

2. Kredite zur Tilgung von Schulden, für die Aus-
gaben im Kreditfinanzierungsplan nicht vor-
gesehen sind, aufzunehmen,

3. zur Finanzierung von Organisationsuntersu-
chungen, die dem Ziel einer Rationalisierung
von Verwaltungsabläufen dienen, und zur Vor-
finanzierung  anderer  betriebswirtschaftlich
rentabler Maßnahmen Kredite bis zur Höhe
von 25 000 000 Deutsche Mark aufzunehmen.
Die Inanspruchnahme bedarf im Einzelfall der
Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, soweit das Gesamtvolumen der Maß-
nahme mehr als 200 000 Deutsche Mark be-
trägt. Bei Maßnahmen im Gesamtvolumen von
bis zu 200 000 Deutsche Mark darf der Sena-
tor für Finanzen zustimmen,

4. ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 vom
Hundert des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betra-
ges der Einnahme und Ausgabe aufzunehmen.
Die danach aufgenommenen Kredite sind auf
die Kreditermächtigungen des nächsten Haus-
haltsjahres anzurechnen.

(2)  Soweit im Haushaltsvollzug im Haushalts-
plan veranschlagte Investitionen in eine Kapital-
dienstfinanzierung überführt werden sollen, redu-
ziert sich im Umfang des Investitionsvolumens die
Kreditermächtigung nach Abs. 1 Nr. 1 entspre-
chend.

(3) Für die Überführung von im Haushalt geplan-
ter Maßnahmen in eine Kapitaldienstfinanzierung
gelten folgende Grundsätze:

1. die Vorbelastungen aus bestehenden und neu-
en Tilgungsverpflichtungen für Investitions-
darlehen im jeweiligen Ressortbudget eines
jeden Jahres dürfen eine Obergrenze von 50
vom Hundert der Netto-Investitionen des Res-
sorts im Finanzplanzeitraum nicht überschrei-
ten,

2. barwertmäßig müssen Kapitaldienstfinanzie-
rungen mindestens die gleiche Wirtschaftlich-
keit wie kamerale Finanzierungen erreichen;

der Senat wird ermächtigt, das Nähere durch eine
Richtlinie zu regeln, die der Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses bedarf.

(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach
der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktver-
hältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfor-
dernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kredit-
finanzierung kann der Senator für Finanzen auch
ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steue-
rung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung
günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei
bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie An-
schlußfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum
fällig werdende Tilgungen dienen.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Kassenverstärkungskredite bis zu 8 vom Hundert
des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der Ein-
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nahme und Ausgabe aufzunehmen. Dieser Betrag
erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen
Darlehen am Kreditmarkt nach Absatz 1 Nr. 1 und
2 sowie ab 1. Oktober 2001 um 4 vom Hundert des
in § 1 Abs. 1 festgelegten Betrages der Einnahme
und Ausgabe. Auf die Kreditermächtigung sind die
Beträge anzurechnen, die aufgrund von Ermächti-
gungen früherer Haushaltsgesetze aufgenommen
sind.

(6) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. die Bremische Gesellschaft für Stadterneue-
rung,  Stadtentwicklung  und  Wohnungsbau
mbH  zu  beauftragen,  zu  Lasten  der  Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 4 000 000
Deutsche Mark für im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks liegende Finanzierungsaufga-
ben aufzunehmen,

2. die Service-Centrum Logistik Bremen GmbH
zu beauftragen, zu Lasten der Freien Hanse-
stadt Bremen (Stadtgemeinde) Kredite für die
Vorfinanzierung der Maßnahme „Container-
terminal III“ bis zur Höhe von 27 000 000 Deut-
sche Mark aufzunehmen,

3. die  Gewoba,  Gesellschaft  für  Wohnen  und
Bauen  mbH  zu  beauftragen,  zu  Lasten  der
Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) im
Rahmen  städtebaulicher  Entwicklungsmaß-
nahmen Kredite bis zur Höhe von 12 500 000
Deutsche Mark aufzunehmen,

4. die Bremische Gesellschaft für Stadterneue-
rung,  Stadtentwicklung  und  Wohnungsbau
mbH  zu  beauftragen,  zu  Lasten  der  Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 4 000 000
Deutsche Mark als Treuhänderin für Maßnah-
men im Sanierungsgebiet Gröpelingen und in
den Wohnbaugebieten Arsten-Südwest und
Borgfeld aufzunehmen,

5. die Hanseatische Gesellschaft für öffentliche
Finanzierungen mbH zu beauftragen, zu Las-
ten der Freien Hansestadt Bremen (Stadtge-
meinde) am Kreditmarkt Kredite bis zur Höhe
von 10 000 000 Deutsche Mark für im Rahmen
des Gesellschaftszwecks liegende Finanzie-
rungen aufzunehmen,

6. die jeweilige Treuhänderin für den städtebau-
lichen Entwicklungsbereich „Osterholzer Feld-
mark“ zu beauftragen, zu Lasten der Freien
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) am Kre-
ditmarkt Kredite bis zur Höhe von 21 700 000
Deutsche Mark als Treuhänderin für das vor-
benannte Gebiet aufzunehmen

und diese Kredite zu verbürgen.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Darlehen

1. bis zur Höhe von 1 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Informations- und Datentechnik
Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bre-
men“,

2. bis zur Höhe von 600 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Werkstatt Bremen, Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen“,

3. bis zur Höhe von 900 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für die Eigen-
betriebe „Bremer Baubetrieb, Eigenbetrieb der
Stadtgemeinde Bremen“ und „Baudienstleis-
tungen  Bremen,  Eigenbetrieb  der  Stadtge-
meinde Bremen“,

4. bis zur Höhe von 1 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für den Be-
trieb „Stadtgrün Bremen, Betrieb der Stadtge-
meinde Bremen nach § 26 Abs. 1 LHO“,

5. bis zur Höhe von 20 160 000 Deutsche Mark
zur Finanzierung des zentralen Operations-
traktes und der zentralisierten Aufnahme im
„Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße, Ei-
genbetrieb der Freien Hansestadt Bremen“,

6. bis zur Höhe von 40 000 000 Deutsche Mark
zur Finanzierung investiver Zwecke für die als
Eigenbetriebe der Stadtgemeinde Bremen ge-
führten Zentralkrankenhäuser,

7. bis zur Höhe von 5 800 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Bremer Entsorgungsbetriebe, Ei-
genbetrieb der Stadtgemeinde Bremen“,

8. bis zur Höhe von 500 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke des Sonder-
vermögens „Volkshochschule Bremen, Eigen-
betrieb der Stadtgemeinde Bremen“,

9. bis zur Höhe von 2 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für den Eigen-
betrieb „Bremer Kommunikationstechnik, Ei-
genbetrieb der Stadtgemeinde Bremen,

10. bis zur Höhe von 3 000 000 Deutsche Mark zur
Finanzierung investiver Zwecke für die im Jahr
2001 zu gründenden Betriebe nach § 26 Abs. 2
der Landeshaushaltsordnung

zu Lasten der jeweiligen Betriebe nach § 26 der
Landeshaushaltsordnung aufzunehmen.

§ 13

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeck-
te Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als ent-
sperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Ver-
pflichtungsermächtigungen  gelten  die  entspre-
chenden Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des
§ 22 der Landeshaushaltsordnung fallen, als ent-
sperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht ausgenutz-
te Verpflichtungsermächtigungen, die aus Ausga-
bemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht ab-
gedeckt werden können, gelten fort.



— 22 —

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses nicht benötigte Ausgaben zu sper-
ren,

2. in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitun-
gen bei nicht übertragbaren Mitteln Ausgaben
im Rahmen der entsprechenden Haushaltspo-
sition oder - sofern für den gleichen Zweck eine
Bewilligung nicht mehr gegeben sein sollte -
auch bei anderen Haushaltspositionen zu sper-
ren.

(5) Soweit bei Titeln der Gruppe 974 Minderaus-
gaben veranschlagt sind, mindern diese das den
jeweiligen Ressorts zur Verfügung stehende Aus-
gabevolumen bei den Hauptgruppen 5 und 6 und
den konsumtiven Ausgaben der Gruppe 988. Aus-
nahmen hinsichtlich der Erwirtschaftung der Min-
derausgaben durch Mehreinnahmen oder durch
Investitionsausgaben bedürfen der Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses. Zuständig
für die Erwirtschaftung und den Nachweis der Min-
derausgaben sind die jeweiligen Verantwortlichen.
Entsprechendes gilt für von dem Haushalts- und
Finanzausschuss nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 beschlos-
sene Bewirtschaftungsmaßnahmen. Der Senator für
Finanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(6) Soweit  veranschlagte  Einnahmen,  die  der
Haushaltsdeckung  dienen,  nicht  erzielt  werden,
sind  die  Verantwortlichen  verpflichtet,  entspre-
chende Mehreinnahmen oder Minderausgaben an
anderer Stelle nachzuweisen. Der Senator für Fi-
nanzen wird ermächtigt, das Verfahren zu regeln.

(7) Die Mittel des Stadtreparaturfonds dürfen nur
mit Zustimmung des Senators für Finanzen in An-
spruch genommen werden.

(8) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebun-
dener Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen,
dürfen die entsprechenden Ausgaben nach Maß-
gabe der vom Senator für Finanzen einzurichten-
den Titel über- oder außerplanmäßig geleistet wer-
den.

(9) Bei der Nutzungsüberlassung von Grundstü-
cken und Grundstücksteilen darf mit Zustimmung
des Senators für Finanzen von den Vorschriften des
§ 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der Landes-
haushaltsordnung abgewichen werden.

(10) Aus dem Titel 539 99 dürfen auch Zahlun-
gen aus Billigkeitsgründen an Verwaltungsange-
hörige aus Anlass von Sachschäden, die im Dienst
entstanden sind, sowie für Rechtsschutz in Strafsa-
chen nach den jeweiligen Richtlinien des Senators
für Finanzen geleistet werden.

(11) Erstattungen von Bediensteten für die priva-
te  Nutzung  von  Fernmeldeeinrichtungen  dürfen
von den Ausgaben abgesetzt werden.

(12) Die Gewährung von Prämien und Zulagen
nach der Bremischen Verordnung über die Gewäh-
rung von Prämien und Zulagen für besondere Lei-
stungen kann nur im Rahmen der Personalbudgets
erfolgen. Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen

Gewährung von Prämien und Zulagen kann ein
Ausgleich im jeweiligen Produktplan hergestellt
werden.

(13) Die in den Jahren 1999 bis 2013 im Sinne
von § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes zur Si-
cherung der Versorgungsaufwendungen in ein Son-
dervermögen abzuführenden Besoldungsanteile
sind innerhalb der Personalbudgets darzustellen.

(14) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird
ermächtigt, Planstellen auszubringen, wenn Beam-
ten Teilzeitbeschäftigung nach Teilzeitbeschäfti-
gungen nach § 71 b des Bremischen Beamtenge-
setzes bewilligt worden ist und ein unabweisbarer
Bedarf besteht, die Dienstposten dieser Beamten
neu zu besetzen. Die Planstellen sind in einer um
zwei Stufen geringeren Wertigkeit als die Wertig-
keit der Planstellen der teilzeitbeschäftigten Beam-
ten auszubringen. Die infolge der Bewilligung von
Altersteilzeit in Form des Blockmodelles ausge-
brachten Planstellen dürfen erst ab Beginn der Frei-
stellungsphase in Anspruch genommen werden.
Soweit  zwingende  dienstrechtliche  Regelungen
dem entgegenstehen, kann der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss bezüglich der Wertigkeit der aus-
zubringenden Planstellen Ausnahmen zulassen.

(15) Absatz 14 gilt sinngemäß für Richter und An-
gestellte.

§ 14

Zuwendungsempfänger

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushalts-
ordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur
mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwen-
dungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser-
stellt als vergleichbare Beschäftigte der bremischen
Verwaltung; vorbehaltlich einer abweichenden ta-
rifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine
günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart wer-
den, als sie für Beschäftigte der bremischen Ver-
waltung jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes
gilt für Zuwendungen zur Projektförderung, wenn
die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers
überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden. Der Senator für Finanzen kann bei Vorlie-
gen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 15

Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern
werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 530 v. H.

2. Gewerbesteuer 420 v. H.
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§ 16

Bürgschaften, Garantien,
sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährlei-
stungen in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Förderung von Verkehrsbetrieben bis zu
100 000 000 Deutsche Mark,

2. zur Absicherung von Betriebsmitteln der Bre-
mer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
m.b.H. bis zur Höhe von 200 000 000 Deut-
sche Mark,

3. im Übrigen bis zu 60 000 000 Deutsche Mark,

4. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt
Bremen und von Zuwendungsempfängern der
Freien Hansestadt Bremen aus der Haftung für
Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur bis zu
600 000 000 Deutsche Mark.

Der Senator für Finanzen darf mit Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses die Ermächti-
gung nach Nrn. 3 und 4 an eine Gesellschaft über-
tragen.

(2) Gewährleistungen, die in ausländischer Wäh-
rung übernommen werden, sind zu dem Mittelkurs,
der vor Ausfertigung der Urkunden zuletzt amtlich
festgestellt worden ist, auf den Höchstbetrag an-
zurechnen.

(3) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen für Kredite, die im laufenden Haus-
haltsjahr übernommen und zurückgeführt worden
sind, sind nicht auf die Höchstbeträge abzurech-
nen. Das gilt auch für Haftungsübernahmen gemäß
der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 4.

§ 17

Technische Ermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. im Haushalts-, Produktgruppen- oder Stellen-
plan etwa notwendige technische Berichtigun-
gen vorzunehmen,

2. die von den Ressorts im Rahmen der Kürzungs-
quoten noch nachzuweisenden Stellen im Stel-
lenplan zu sperren,

3. notwendige Berichtigungen der Personalziel-
zahlen vorzunehmen.

(2) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, den
Dienststellen die der Budgetierung der Personal-
ausgaben zugrundeliegenden sowie die zum Perso-
nalcontrolling erforderlichen Daten im Rahmen des
Datenbankprogramms PuMa (Personalverwaltung
und  -management)  zur  eigenen  automatisierten
Personalverwaltung und zur Durchführung des
dezentralen Personalcontrollings zur Verfügung zu
stellen und das dazu erforderliche Verfahren zu re-
geln.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
Versorgungsbezüge der Beamten und Richter, die
Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Zusatz-
versorgungsneuregelungsgesetz und die Beihilfen
unter Wahrung der Haushaltsneutralität dezentra-
lisiert oder zentral differenzierter auszuweisen.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.
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Begründung zum Entwurf des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für
das Haushaltsjahr 2001

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Zu § 1:

Absatz 1 enthält die Feststellungsklauseln mit den für das Haushaltsjahr 2001 maßgebenden Gesamtbe-
trägen an Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

Absatz 2 weist die Feststellungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2001 aus.

Zu §§ 2 bis 11:

Die Vorschriften der §§ 2 bis 11 wurde unverändert bzw. entsprechend aus dem Haushaltsgesetz 2000
übernommen.

Zu § 12:

Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 wurden unverändert bzw. entsprechend aus dem Haushaltsgesetz
2000 übernommen.

In Absatz 6 wurde die bisher enthaltene Kreditermächtigung für die Baggergutentsorgung gestrichen,
da die Aufgabe auf den Kapitaldienstfonds übertragen wurde.

In Absatz 7 wurde die Nummer 10 neu eingefügt und enthält die Ermächtigung für den Senator für
Finanzen, Darlehen für den Eigenbetrieb „Bremer Kommunikationstechnik“ aufzunehmen.

Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.

Zu §§ 13 bis 17:

Die Vorschriften der §§ 13 bis 17 wurden unverändert bzw. entsprechend aus dem Haushaltsgesetz 2000
übernommen.

Zu § 18:

Es handelt sich um die notwendige Inkrafttretensregelung.
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